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Ordentliche 

Gemeindeversammlung 

 
Freitag, 12. Mai 2023 
20.15 Uhr 
Mehrzweckhalle Gsteig 
 

Traktanden: 
 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 

der Gemeinde Gsteig 

 

2. Gesundheitsnetz Simme Saane 

Beschlussfassung über eine jährlich 

wiederkehrende finanzielle Beteiligung von 

Fr. 51‘701.00 an die GSS AG für den 

Betrieb zur nachhaltigen Sicherung des 

integrierten Versorgungsmodells 

„Gesundheitsnetz Simme Saane“ mit 

einem Akutspital sowie über einen Kredit 

von Fr. 11‘489.00 pro Jahr für die ersten 5 

Jahre (2024 bis 2028) für den Aufbau und 

die Entwicklung des integrierten 

Gesundheitsnetzes Simme Saane 

 

3. Wasserversorgung Gsteig-Feutersoey 

Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 

Fr. 430'000.00 für den Ersatz der Trink- 

wasserleitung Saali 

 

4. Verschiedenes 

 

5. Sportlerehrung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterlagen zum Traktandum 1 liegen 30 

Tage vor der Gemeindeversammlung in der 

Gemeindeverwaltung öffentlich auf. 

Während den ordentlichen Öffnungszeiten der 

Gemeindeverwaltung können auch Fragen 

gestellt oder ergänzende Auskünfte eingeholt 

werden. 

 

Es werden alle stimmberechtigten 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 

welche das 18. Altersjahr vollendet haben und 

seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde 

Gsteig angemeldet sind, freundlich zu dieser 

Versammlung eingeladen. 
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Erläuterungen zu Traktandum 1 

 

Genehmigung der Jahresrechnung 2022 
der Gemeinde Gsteig 
 

Die Steueranlage und die Gebühren der 

Gemeinde wurden an der Gemeindeurnen-

abstimmung vom 13. Februar 2022 wie folgt 

festgelegt: 

 
Steuern

Gemeindesteuer: 1,55 der einfachen Steuer

Liegenschaftssteuer: 0,8 ‰ der amtlichen Werte

Mäusefanggeld: Fr. 1.00 pro Stück

Gebühren

Hundetaxe: Fr. 80.00 pro Hund

Wasser: Fr. 11.50 pro Belastungswert

Abwasser: Fr. 16.00 pro Belastungswert

Regenabwasser pro 100 m²: 2.00 Belastungswerte Abwasser

Kehrichtgrundgebühr: Fr. 125.80 Haushalt + Kleingewerbe

Kehrichtgrundgebühr: Fr. 210.70 übriges Gewerbe  
 

ERFOLGSRECHNUNG 
 

Ergebnis Gesamthaushalt 

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem 

Ertragsüberschuss von CHF 636‘015.92 ab. 

Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 

CHF 418‘062.45.  

Die Besserstellung gegenüber dem Budget 

2022 beträgt CHF 1‘054‘078.37. 

 

Ergebnis Allgemeiner Haushalt 

Der Allgemeine Haushalt schliesst mit einem 

Ertragsüberschuss von CHF 547‘031.45 ab.  

Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 

CHF 380‘494.65. 

 

Kommentar zum Ergebnis 

Wir dürfen erneut von einem sehr guten 

Rechnungsergebnis Kenntnis nehmen. Im 

Vergleich zur Vorjahres-Rekordrechnung fiel 

der betriebliche Aufwand insgesamt um nur 

CHF 11‘000.00 höher aus, was von der sehr 

guten Ausgabendisziplin zeugt. Indem sich der 

Baubeginn für die Umbauarbeiten im 

ehemaligen Schulhaus Feutersoey verzögerte, 

konnten die neuen Wohneinheiten per Ende 

2022 nicht fertiggestellt werden. Dies hatte zur 

Folge, dass bei den Abschreibungen rund  

CHF 60‘000.00 nicht aufgewendet werden 

mussten, welche aber budgetiert waren. Der 

Personalaufwand bewegte sich auf Vorjahres-

niveau und schloss um rund CHF 28‘000.00 

tiefer als budgetiert ab. Um rund 138‘000.00 

Franken weniger Aufwand benötigte der Sach- 

und übrige Betriebsaufwand.  

Rund CHF 365‘000.00 weniger als budgetiert 

musste für den Transferaufwand aufgewendet 

werden, dies insbesondere für Beiträge an den 

Kanton für Lehrerbesoldungen, den Lasten-

ausgleich Sozialhilfe, Schulkostenbeiträge an 

die Gemeinde Saanen (keine Akontorechnung 

gestellt für das laufende Schuljahr) und den 

Beitrag an die Gstaad Marketing GmbH (Auf-

lösung der Gesellschaft), um hier nur die 

wichtigsten Positionen zu nennen.  

Die Fiskalerträge schlossen um rund  

CHF 240‘000.00 besser ab als budgetiert. 

Mehreinnahmen von rund CHF 90‘000.00 

konnten wir bei den Entgelten verbuchen. Die 

Transfererträge fielen um rund CHF 38‘500.00 

höher als im Budget vorgesehen aus.  

Der Finanzaufwand benötigte rund 8‘500.00 

Franken weniger als veranschlagt, der 

Finanzertrag fiel um rund CHF 103‘000.00 

höher als veranschlagt aus.  

Es mussten systembedingte, zusätzliche 

Abschreibungen vorgenommen werden, dies in 

der Höhe von CHF 89‘513.20. Diese Summe 

musste in die finanzpolitische Reserve einge-

legt werden.  

In der Vorjahresrechnung wurde die Entnahme 

aus den Neubewertungsreserven irrtümlich 

nicht verbucht. Gemäss Reglement sind diese 

innerhalb von 25 Jahren aufzulösen. Damit die 

reglementskonforme Auflösung eingehalten 

werden kann, beschloss der Gemeinderat auf 

Empfehlung der Revisorin ROD AG, die 

Entnahme im Jahr 2022 nachzuholen, was 

einen Mehrertrag von rund CHF 104‘500.00 zur 

Folge hatte.  

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit beläuft 

sich auf CHF 1‘153‘561.27. Die Nettoinvesti-

tionen, welche aus dem Cashflow finanziert 

wurden, betragen CHF 641‘952.85. Für die 

Finanzierungstätigkeit (u.a. Schuldenrück-
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zahlung) mussten CHF 969‘315.39 beansprucht 

werden. Per 31.12.2022 weist die Gemeinde 

einen Cash Drain von CHF 457‘706.97 aus. 

Dies bedeutet, dass die Flüssigen Mittel der 

Gemeinde um diesen Betrag abnahmen oder 

dass rund CHF 458‘000.00 mehr ausgegeben 

als eingenommen wurden.  

 

Nachkredite 

gebundene: CHF  143‘205.35 

Kompetenz Gemeinderat: CHF 132‘202.10 

Bereits beschlossen durch 

Gemeindeversammlung: CHF  7‘500.00 

 --------------------------- 

Total CHF  282‘907.45 

 

Spezialfinanzierungen 

 

Wasserversorgung 

Erfolg CHF 48‘909.88 

Bestand WE CHF 999‘959.26 

Eigenkapital CHF 409‘919.69 

 

Abwasserentsorgung 

Erfolg CHF  19‘137.85 

Bestand WE CHF  1‘733‘877.16 

Eigenkapital CHF 488‘388.24 

 

Abfallentsorgung 

Erfolg CHF 20‘936.74 

Verwaltungsvermögen CHF 64‘459.05 

Eigenkapital CHF 252‘144.28 

 

 

BILANZ 
 

Aktiven 

Finanzvermögen CHF 13‘646‘752.29 

Verwaltungsvermögen CHF 9‘361‘658.09 

Total CHF  23‘008‘410.38 

 

Passiven 

kurzfristiges FK CHF 1‘619‘937.30 

langfristiges FK CHF 6‘065‘642.91 

total Fremdkapital CHF 7‘685‘580.21 

Eigenkapital CHF  15‘322‘830.17 

Total CHF 23‘008‘410.38 

Investitionsrechnung 

Ausgaben CHF 741‘952.85 

Einnahmen CHF 100‘000.00 

Nettoinvestitionen CHF 641‘952.85 

 

 

Eigenkapital per 31.12.2022 (in 1'000) 

 

Eigenkapital CHF 15‘322 

SF Feuerwehr Einseitig CHF 86 

SF Wasserversorgung CHF 410 

Abwasserentsorgung CHF  488 

SF Abfallentsorgung CHF 252 

Liegenschaften FV SF WE CHF 125 

Wasserversorgung WE CHF 1‘000 

Abwasserentsorgung WE CHF 1‘734 

Zusätzliche Abschreibungen CHF 1'564 

Neubewertungsreserve CHF 1‘862 

  Liegenschaften FV  

Neubewertungsreserve CHF 541 

  FV Wertschriften   

Schwankungsreserve CHF 366 

Bilanzüberschuss CHF 6‘894 

 

 

 

Legende: 

 

GR Gemeinderat 

GV Gemeindeversammlung 

WE Werterhalt 

FK Fremdkapital 

SF Spezialfinanzierung 

FV Finanzvermögen 
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Antrag: 
 
Unterstützt durch die Empfehlung des externen Rechnungsprüfungsorgans und der 
Finanzkommission beantragt der Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die 
Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde Gsteig mit folgendem Ergebnis: 
 
Erfolgsrechnung 
Aufwand Gesamthaushalt CHF  5‘129‘611.11 
Ertrag Gesamthaushalt CHF  5‘765‘627.03 
Ertragsüberschuss CHF 636‘015.92 
 
davon 
 
Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF  4‘534‘617.10 
Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF  5‘081‘648.55 
Ertragsüberschuss CHF 547‘013.45 
 
Aufwand Wasserversorgung CHF 156‘651.11 
Ertrag Wasserversorgung CHF 205‘560.99 
Ertragsüberschuss CHF 48‘909.88 
 
Aufwand Abwasserentsorgung CHF 278‘083.15 
Ertrag Abwasserentsorgung CHF 297‘221.00 
Ertragsüberschuss CHF 19‘137.85 
 
Aufwand Abfall CHF 160‘259.75 
Ertrag Abfall CHF 181‘196.49 
Ertragsüberschuss CHF 20‘936.74 
 
Investitionsrechnung 
Ausgaben CHF 741‘952.85 
Einnahmen CHF 100‘000.00 
Nettoinvestitionen CHF  641‘952.85 
 
Nachkredite gemäss Ziffer 1.1.6 CHF 7‘500.00 

Bereits bewilligt an Gemeindeurnenabstimmung vom 

13.02.2022. 
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Bericht der Datenschutz-Aufsichtsstelle für 

das Jahr 2022 

 

In Anwendung von Artikel 9 des Datenschutz-

Reglementes hat das externe Rechnungs-

prüfungsorgan als gleichzeitige Aufsichtsstelle 

für Datenschutz folgenden Bericht erstattet: 

 

„Auf Grund der durchgeführten Prüfungen 

bestätigt die ROD Treuhandgesellschaft, dass 

in der Gemeinde Gsteig 

 

- die Datenschutzbestimmungen gemäss 

Datenschutzreglement und der überge-

ordneten Gesetzgebung eingehalten 

werden, und 

 

- keine Beschwerden oder Reklamationen in 

Bezug auf den Umgang mit Personendaten 

eingegangen sind.“ 
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Erläuterungen zu Traktandum 2 

 

Gesundheitsnetz Simme Saane 
 

Im Oktober 2019 wurde von den Gemeinden 

Boltigen, Därstetten, Diemtigen, Erlenbach i.S., 

Gsteig, Lauenen, Lenk, Oberwil, Saanen, 

St. Stephan und Zweisimmen die Gesundheit 

Simme Saane AG (GSS) gegründet. Die 

Gemeinden bilden das Aktionariat und haben 

die GSS mit dem Aufbau und Betrieb des 

integrierten Gesundheitsnetzwerks "Gesund- 

heit Simme Saane" zur Sicherstellung der 

medizinischen Grund- und Spitalversorgung im 

Simmental und Saanenland beauftragt. 

 

Das entwickelte Konzept "Gesundheitscampus 

Simme Saane" wurde den Stimmberechtigten 

Ende 2021 präsentiert, und sie hatten sich im 

Rahmen einer Konsultativabstimmung zu 

folgender Frage zu äussern: 

 

Soll das Detailprojekt "Gesundheitscampus 

Simme Saane" mit einem Spital in Zweisimmen 

vertieft erarbeitet und bis spätestens Ende 2022 

in einer verbindlichen Volksabstimmung 

vorgelegt werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemiebedingt musste die für den 

10. Dezember 2021 vorgesehene Gemeinde- 

versammlung abgesagt werden. So musste der 

Wille der Gsteiger Stimmberechtigten an der 

Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022 

ermittelt werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja 265 

Nein 20 

Leer/Enthaltungen 23 

 

Indem auch die anderen 6 Gemeinden einer 

vertieften Weiterbearbeitung zustimmten, wurde 

damit der GSS der Auftrag zur entsprechenden 

Konzeptionierung erteilt. 

 

Auf den nachfolgenden Seiten wird das nun 

ausgearbeitete Projekt «Gesundheitsnetz 

Simme Saane» vorgestellt. 

 

An der Gemeindeversammlung werden 

Vertreter der Gesundheit Simme Saane AG für 

Erläuterungen und zur Beantwortung von 

Fragen anwesend sein. 
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Volksabstimmung 
 
 
 

Vorlage: Gesundheitsnetz Simme Saane 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Organisationsstruktur «Gesundheitsnetz Simme Saane» 

 
 
 
 
Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, 
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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Glossar 
 
Ambulant Als ambulante Behandlung gelten alle Behandlungen, die nicht 

stationäre Behandlungen sind. Wiederholte Aufenthalte in Tages- oder 
Nachtkliniken gelten ebenfalls als ambulante Behandlung (VKL 49 
Abs. 6). 

 
Design-to-Cost Der Ansatz “Design-to-Cost” kommt ursprünglich aus der 

Produkteentwicklung und wird vermehrt auch in der Architektur 
angewendet. Nach diesem Ansatz gilt: «Konstruieren und planen in der 
Weise, dass mit diesen Vorgaben das Kostenziel eingehalten wird.» 

 
Basispreis Um den Betrag in CHF zu berechnen, der für einen bestimmten 

Spitalfall vergütet wird, muss sein effektives Kostengewicht mit dem 
Basispreis (Baserate) multipliziert werden. Der Basispreis bezeichnet 
den Betrag, der für einen Behandlungsfall mit einem Kostengewicht 
von 1.0 bezahlt wird. Der Basispreis wird durch die Tarifpartner 
(Versicherer und Leistungserbringer) festgelegt. 

 
Grundversorgung Die vorliegende Abstimmungsbotschaft verwendet die Definition 

gemäss Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle für die 
medizinische Grundversorgung» von GDK und BAG vom April 2012. 
Die Definition lautet: «unter Grundversorgung wird die ambulante 
Versorgung der Bevölkerung durch ärztliche Grundversorger sowie 
weitere Gesundheitsberufe verstanden wie Pflegefachpersonen, 
Apotheker, Hebammen, Physio- und Ergotherapeuten, 
Ernährungsberater sowie Assistenzberufe wie Medizinische 
Praxisassistentinnen oder Fachangestellte Gesundheit».  

 
Integrierte Versorgung «Integrierte Versorgung» wird gleichbedeutend mit «koordinierter» 

oder «vernetzter» Versorgung verwendet. Eine integrierte Versorgung 
zeichnet sich durch die strukturierte und verbindliche Zusammenarbeit 
verschiedener Leistungserbringer und Professionen über den ganzen 
Behandlungspfad aus. Eine Bezugsperson dient als 
Behandlungskoordinatorin und erste Ansprechpartnerin. Ein weiteres 
zentrales Element sind standardisierte Protokolle und 
Behandlungspfade, welche eine strukturierte Entscheidungsfindung 
ermöglichen sollen. Die laufende Dokumentation der 
Krankheitsgeschichte erfolgt in einem gemeinsamen elektronischen 
Patientendossier, auf welches alle relevanten Fachpersonen Zugriff 
haben. 

 
Stationär Als stationäre Behandlung gelten Aufenthalte zur Untersuchung, 

Behandlung und Pflege im Spital oder im Geburtshaus: a) von 
mindestens 24 Stunden; b) von weniger als 24 Stunden, bei denen 
während einer Nacht ein Bett belegt wird; c) im Spital bei Überweisung 
in ein anderes Spital; d) im Geburtshaus bei Überweisung in ein Spital; 
e) bei Todesfällen (VKL 49 Abs. 1). 

 
Vorhalteleistungen Leistungen, welche für die Aufrechterhaltung der medizinischen 

Grundversorgung notwendig sind. 
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1. Das Wichtigste in Kürze 

Das Modell und die Entwicklung der Gesundheitsversorgungsstrukturen im Obersimmental und im 
Saanenland (nachfolgend «die Region») wird seit Jahren kontrovers diskutiert. 
 
Um die Versorgungsstrukturen verstärkt auf die künftigen regionalen Bedürfnisse auszurichten, 
wurde im Oktober 2019 von den Gemeinden (alphabetische Reihenfolge) Boltigen, Därstetten, 
Diemtigen, Erlenbach i. S., Gsteig, Lauenen bei Gstaad, Lenk, Oberwil i. S., Saanen, St. Stephan 
und Zweisimmen die Gesundheit Simme Saane AG (nachfolgend «GSS») gegründet. Diese 
Gemeinden bilden das Aktionariat. 
 
Im Wissen, dass künftig eine qualitative hochstehende Grundversorgung im Gesundheitswesen nur 
tragbar ist, wenn alle Leistungspartner eng und koordiniert zusammenarbeiten, liegt ein besonderer 
Fokus der GSS auf der Förderung der Zusammenarbeit und der integrierten Versorgung wichtiger 
Gesundheitsinstitutionen. Deshalb bezweckt die GSS den Aufbau und den Betrieb eines integrierten 
Gesundheitsnetzwerkes zur nachhaltigen Sicherstellung der pflegerischen Versorgung sowie der 
medizinischen Grund- und Spitalversorgung. 
 
Die Stimmbevölkerung der Region hat im Rahmen von Konsultativabstimmungen Ende 2021 und 
anfangs 2022 mit klarer Mehrheit der Entwicklung eines integrierten 
Gesundheitsversorgungsmodells unter einem Dach, welches auch ein Angebot stationärer 
Spitalleistungen umfasst, zugestimmt und damit der GSS den Auftrag zur entsprechenden 
Konzeptionierung erteilt.  
 
Am 17. November 2022 haben die drei Partner Spital STS AG (nachfolgend «STS»), der Kanton 
Bern, vertreten durch die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (nachfolgend «GSI») und 
GSS eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet und eine Medienmitteilung 
«Gesundheitsnetz Simme Saane – die Weichen sind gestellt» (Beilage 1A) veröffentlicht. Im 
Dezember 2022 konnte die GSS ebenfalls mit dem Spitex-Verein Saane-Simme und der 
Genossenschaft Maternité Alpine Absichtserklärungen für eine enge Kooperation unterzeichnen. 
 
In der Region werden die Gesundheitsversorgungsstrukturen heute durch mehrere Institutionen 
getragen. Das geplante integrierte Versorgungsmodell Gesundheitsnetz Simme Saane ist als 
Verbund und organisatorische, finanzielle und rechtliche Dachorganisation des Akutspitals, des 
Geburtshauses Maternité Alpine, des Alterswohnens (Standorte Zweisimmen und Saanenland) 
sowie der Spitex Saane-Simme zu verstehen. Die Überführung der einzelnen Betriebe in die neue 
Trägerschaft der GSS soll schrittweise ab dem 1. Januar 2024 erfolgen. 
 
Im Rahmen von Volksabstimmungen in den Gemeinden der Region geht es auf der Basis dieser 
Vorlage um einen jährlich wiederkehrenden, finanziellen Beitrag der Gemeinden an die nicht 
gedeckten Kosten für Vorhalte- und Netzwerkleistungen des integrierten Versorgungsmodells 
Gesundheitsnetz Simme Saane mit einem Akutspital. Damit soll eine nachhaltige 
Gesundheitsversorgung in der Region sichergestellt werden.  
 
 
 
 
A Beilagen sind unter folgendem Link zu finden: https://gssag.ch/2023/03/31/abstimmungsvorlage-eingereicht/ 
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2. Darüber wird abgestimmt  

Die Stimmberechtigten der politischen Gemeinden im Obersimmental und im Saanenland 
entscheiden im Rahmen von Gemeindeversammlungen im Mai und Juni 2023 über folgende Frage: 
 

 
Wollen Sie im Rahmen des Verteilschlüssels Ihrer Wohngemeinde dem Betriebskredit 
zugunsten der GSS für den Betrieb des integrierten Versorgungsmodells Gesundheitsnetz 
Simme Saane mit einem Akutspital mit einem jährlich wiederkehrenden Beitrag in der Höhe 
von CHF 1.5 Mio. ab dem Jahr 2024 und dem Aufbau- und Entwicklungskredit für die 
Zeitperiode von 2024 bis 2028 von jährlich CHF 300‘000.- für den Aufbau und die Entwicklung 
des integrierten Gesundheitsnetzes Simme Saane mit einem Akutspital zustimmen?  
 
Die spezifische Abstimmungsfrage für die Gsteiger Stimmberechtigten findet sich am Schluss 
dieser Präsentation. 
 

 
Die Beitragszahlung kommt unter folgenden Voraussetzungen zur Anwendung: 
 

1. Alle Gemeinden aus der Region Obersimmental und Saanenland stimmen dieser Vorlage 
zu. 

 
2. Der Grosse Rat des Kantons Bern stimmt in der Herbstsession 2023 (4. bis 14.9.2023) 

sowohl einer Bürgschaft (CHF 20.0 Mio.) als auch einem Darlehen von CHF 7.0 Mio. bis CHF 
12.05 Mio. zugunsten der GSS zu.  

3. Aussprache im Gesamtregierungsrat 

Am 22. März 2023 hat eine Aussprache im Regierungsrat bezüglich der Unterbreitung eines 
Antrages für eine Bürgschaft (CHF 20.0 Mio.) und einem Darlehen (CHF 7.0 Mio. bis CHF 12.05 
Mio.) zugunsten der GSS an den Grossen Rat des Kantons Bern stattgefunden. Der Regierungsrat 
hat der GSS folgende Stellungnahme für die Abstimmungsbotschaft zugestellt: 
 
«Der Regierungsrat hat sich in der Aussprache grundsätzlich für eine Unterstützung eines solchen 
Projekts ausgesprochen. Er wird sich aber erst aufgrund eines definitiven Antrags der GSS 
abschliessend positionieren und über die Unterbreitung eines Antrags an den Grossen Rat befinden. 
Weiter würde er eine Gesamtlösung begrüssen, die auch das Waadtländer Pays-d'Enhaut umfasst.» 
 
Die Gesundheit Simme Saane AG hat am 22. März 2023 die Stellungnahme des Regierungsrates 
und den Wunsch nach einer Gesamtlösung mit dem Pays-d’Enhaut zur Kenntnis genommen. 
Gespräche mit dem Pôle Santé Pays d’Enhaut und dem Kanton Waadt, um mögliche 
Zusammenarbeitsformen zu prüfen, sind für die kommenden Monate geplant. 
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4. Verteilschlüssel 

Die Gemeindebeiträge werden auf der Basis der Einwohnerzahl1 und der Logiernächte2 auf die 
Gemeinden der Region festgelegt, wobei die Standortgemeinde des Spitals vorweg einen jährlichen 
Pauschalbeitrag von zehn Prozent als Standortabgeltung übernimmt. Der angewendete 
Verteilschlüssel wurde bereits in der Konsultativabstimmung im Jahre 2021 vorgelegt und der 
jährlich wiederkehrende Beitrag in der Höhe von CHF 1.5 Mio. bleibt unverändert. In den 
untenstehenden Tabellen ist die Kostenverteilung pro Gemeinde und pro Kopf pro Jahr aufgeführt. 
 
Die GSS steht in Kontakt mit den Gemeinden des Niedersimmentals, um einen jährlich 
wiederkehrenden Beitrag auszuhandeln. 
 

 
Abbildung 2: Entwicklung der Deckungsbeiträge in CHF (nach Gemeinde und pro Kopf bzw. pro Jahr) bis 2034  
 

 

Abbildung 3: Betriebsbeiträge in CHF (nach Gemeinde und pro Kopf bzw. pro Jahr) bis 2028. Die Standortabgeltung von 
10% wird für die Festlegung der Betriebsbeiträge nicht angewendet. Ab 2029 entfallen diese Beiträge zu Lasten der 
Gemeinden. 

 
1 Einwohnerzahlen gemäss Finanz- und Lastenausgleich, Jahr: 2018 
2 Logiernächte gemäss Gstaad Saanenland Tourismus und Lenk- Simmental Tourismus, Jahr: 2018 

Defizitfinanzierung: Entwicklung Leistungsbeitrag in CHF (nach Gemeinde und pro Kopf) bis 2034

Leistungen 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

jährlich zu übernehmender Leistungsbeitrag 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000

Total zu Lasten der Gemeinden 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000

Gemeinden (Total) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Boltigen 55’976 55’976 55’976 55’976 55’976 55’976 55’976 55’976 55’976 55’976 55’976

Gsteig 51’701 51’701 51’701 51’701 51’701 51’701 51’701 51’701 51’701 51’701 51’701

Lauenen 52’621 52’621 52’621 52’621 52’621 52’621 52’621 52’621 52’621 52’621 52’621

Lenk 210’103 210’103 210’103 210’103 210’103 210’103 210’103 210’103 210’103 210’103 210’103

Saanen 726’935 726’935 726’935 726’935 726’935 726’935 726’935 726’935 726’935 726’935 726’935

St. Stephan 62’460 62’460 62’460 62’460 62’460 62’460 62’460 62’460 62’460 62’460 62’460

Zweisimmen (inkl. Standortabgeltung) 340’203 340’203 340’203 340’203 340’203 340’203 340’203 340’203 340’203 340’203 340’203

Gemeinden (pro Kopf) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Boltigen 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Gsteig 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Lauenen 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Lenk 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Saanen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

St. Stephan 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Zweisimmen (inkl. Standortabgeltung) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Betriebsfinanzierung: Entwicklung Leistungsbeitrag in CHF (nach Gemeinde und pro Kopf) bis 2028

Leistungen 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Betriebskosten GSS AG 300’000 300’000 300’000 300’000 300’000 0

Total zu Lasten der Gemeinden 300’000 300’000 300’000 300’000 300’000 0

Gemeinden (Total) 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Boltigen 12’439 12’439 12’439 12’439 12’439 0

Gsteig 11’489 11’489 11’489 11’489 11’489 0

Lauenen 11’694 11’694 11’694 11’694 11’694 0

Lenk 46’689 46’689 46’689 46’689 46’689 0

Saanen 161’541 161’541 161’541 161’541 161’541 0

St. Stephan 13’880 13’880 13’880 13’880 13’880 0

Zweisimmen 42’267 42’267 42’267 42’267 42’267 0

Gemeinden (pro Kopf) 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Boltigen 10 10 10 10 10 0

Gsteig 12 12 12 12 12 0

Lauenen 14 14 14 14 14 0

Lenk 20 20 20 20 20 0

Saanen 22 22 22 22 22 0

St. Stephan 10 10 10 10 10 0

Zweisimmen 14 14 14 14 14 0
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5. Integriertes Versorgungsmodell Gesundheitsnetz Simme Saane 

5.1. Trägerschaft 

Die GSS bildet die Trägerschaft und ist Betreiberin des integrierten Versorgungsmodells 

Gesundheitsnetz Simme Saane. Die Generalversammlung ist das oberste Organ der GSS und 

besteht aus den Aktionärsgemeinden. Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat, welcher 

zuständig für die strategische Führung und die Oberleitung des integrierten Versorgungsmodells 

Gesundheitsnetz Simme Saane ist. Die operative Betriebsführung obliegt der Geschäftsleitung. 

 

Abbildung 4: Organisationsstruktur integriertes Versorgungsmodell Gesundheitsnetz Simme Saane 
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5.2. Integration der Betriebe 

Die Integration der Betriebe soll ab Januar 2024 schrittweise erfolgen und bis zum 1. Januar 2027 
abgeschlossen sein. 
 

Zeitpunkt Betriebe 

1. Januar 2024 

Akutspital 

Maternité Alpine 

Alterswohnen Bergsonne, Geschäftsstelle, Alterswohnen Maison Claudine 

Pereira (Übernahme des Mietvertrages) und Altersheim Sunnebühl 

(Übernahme des Managementvertrages3) 

1. Januar 2026 Spitex Saane Simme 

5.3. Zentrale Geschäftsstelle 

Ab dem 1. Januar 2024 sollen die bestehenden Querschnittsfunktionen der einzelnen Betriebe 

schrittweise in eine zentrale Geschäftsstelle integriert werden. Diese trägt dazu bei, dass die 

Betriebe von administrativen Aufgaben entlastet werden und Synergien in der Führung sowie in den 

unterstützenden Funktionen realisiert werden können. 

5.4. Personal 

Die GSS ist sich der grossen Verantwortung den Mitarbeitenden gegenüber bewusst. Auch in 
einem künftigen Organisationsmodell sollen attraktive und sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze 
mit Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten angeboten werden. 
 
Mitarbeitende, die Einsätze in verschiedenen Versorgungsformen suchen, finden im integrierten 
Versorgungsmodell Gesundheitsnetz Simme Saane attraktive und innovative 
Einsatzmöglichkeiten. Eine gemeinsame Ausbildungsinitiative schafft neue Aus- und 
Weiterbildungsangebote für angehende und erfahrene Gesundheitsfachpersonen. 

5.5. Infrastruktur 

Ein Sanierungsbericht für die bestehende Spitalinfrastruktur in Zweisimmen aus dem Jahr 2011 
wurde im Jahr 2022 von denselben Planern aktualisiert. Gemäss dieser umfassenden Analyse 
(Beilage 2 → unter folgendem Link zu finden: https://gssag.ch/2023/03/31/abstimmungsvorlage-eingereicht/) erfüllt das 
Spital die gegenwärtigen betrieblichen Anforderungen, die künftigen, insbesondere baulichen 
Anforderungen jedoch nicht. Die Planer haben in ihrem aktuellen Gutachten bei der notwendigen 
Totalsanierung des alten Spitals Kosten von ca. CHF 39 Mio. ermittelt. Im Businessplan sind 
maximal tragbare Abschreibungen und Zinsen für ein neues Akutspital von rund CHF 1.0 Mio. pro 
Jahr vorgesehen. Bei einer Abschreibungsdauer der Spitalimmobilie von 25 Jahren ergibt dies eine 
Tragbarkeit einer Investition von max. CHF 27.0 Mio. (inkl. MWST).  
 
Auch aus betrieblichen Gründen ist ein Spitalneubau zwingend notwendig: Die Gebäudestruktur des 
heutigen Spitals bedingen hohe Vorhalteleistungen, die mit einem Spitalneubau erheblich reduziert 
werden können.  
 

 
3 Übernahme der Heim- und Pflegedienstleistung 
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Im Rahmen der Projektarbeiten wurde ein Vorprojekt (Beilage 3B) in Auftrag gegeben, um zu prüfen, 
ob mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein Spitalneubau realisierbar ist. Nach dem Ansatz 
«Design-to-Cost» kommt das Planungsteam zum Schluss, dass ein Spitalneubau mit 24 Zimmern 
in der Höhe von CHF 27.0 Mio. (inkl. MWST) finanzier- und realisierbar ist. 

5.6. Planerfolgsrechnung Spital  

 
Kostenseite 
In der Planerfolgsrechnung wurden aufgrund der aktuellen Finanzierungsbereitschaft der Banken 
für den Spitalneubau (60% von CHF 27 Mio.; also CHF 16.2 Mio.) die anfallenden Hypothekarzinsen 
von 3% auf den Betrag von CHF 16.2 Mio. auf der Kostenseite berücksichtigt. Ebenfalls 
eingerechnet wurden die kalkulatorischen Abschreibungen des Spitalneubaus auf die 
Nutzungsdauer von 25 Jahren. Im Weiteren sind jährliche Anlagenutzungskosten von CHF 0.7 Mio. 
in der Planerfolgsrechnung enthalten. Die Personal- und die Sachkosten wurden ab 2024 mit einer 
jährlichen Teuerung von 0.8% kalkuliert. 
 
Ertragsseite 
Auf der Ertragsseite wurde einerseits der Basispreis für die Jahre 2024 bis 2029 unverändert von 
CHF 9'925.- gerechnet, und andererseits wurde eine erwartete Fallzahlsteigerung von 300 Fällen 
oder rund 19% für die Jahre 2024 bis 2029 eingerechnet. Im Betriebsertrag ebenfalls eingerechnet 
wurden die Beiträge des Kantons für die Entwicklung und Aufrechterhaltung des integrierten 
Versorgungsnetzes (CHF 2.0 Mio. pro Jahr) sowie die Beiträge der Gemeinden zur Abdeckung der 
Vorhalte- und Netzwerkleistungen (CHF 1.5 Mio. pro Jahr). Da sich die eingerechneten 
Kostensteigerungen nicht auf den Basispreis im Businessplan auswirken, nimmt der Reingewinn ab 
2027 kontinuierlich ab. Der Reingewinn soll thesauriert werden, um Reserven zu bilden. 
 
Fallzahlsteigerung 
Mittels Kooperationen mit Spitälern im Kanton Bern und einem Belegarztmodell soll das stationäre 
Leistungsangebot erweitert werden. Die erwartete Fallzahlsteigerung ergibt sich aus stationären 
Fällen von Patienten aus dem Niedersimmental, Obersimmental und Saanenland, die heute in Thun 
behandelt werden, obwohl das Spital Zweisimmen die leistungsspezifischen Anforderungen erfüllen 
würde. Ebenfalls darf mit einer Zunahme an wohnortsnahen stationären Leistungen gerechnet 
werden. Dies aufgrund der demographischen Entwicklung, insbesondere in der Altersgruppe ab 60 
Jahren. 

5.7. Konsolidierte Planerfolgsrechnung 

Die konsolidierte Planerfolgsrechnung für das integrierte Versorgungsmodell Gesundheitsnetz 
Simme Saane liegt bei (Beilage 4). 
 
Es darf davon ausgegangen werden, dass das integrierte Gesundheitsnetz Simme Saane ab 2026 

ein positives Ergebnis ausweisen wird. Das bisher von der STS ausgewiesene Defizit für den 

Spitalbetrieb in Zweisimmen lässt sich schrittweise reduzieren. Dank der Umsetzung des integrierten 

Versorgungsmodells sollen Kostenvorteile für alle Betriebe bei den unterstützenden 

Dienstleistungen realisiert werden. Der Spitalneubau ermöglicht schlanke Abläufe und 

Kostenvorteile bei Vorhalteleistungen. 

 

B Beilagen sind unter folgendem Link zu finden: https://gssag.ch/2023/03/31/abstimmungsvorlage-eingereicht/ 
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5.8. Chancen- und Risiken-Analyse «Gesundheitsnetz Simme Saane» 

 

Chancen Risiken 

Die Bevölkerung und die Gäste haben weiterhin 
Zugang zu einer wohnortsnahen Notfallstation 
mit stationärer Nachversorgung während 365 
Tagen über 24 Stunden. 

 

Die Gemeinden zahlen CHF 1.5 Mio. pro Jahr 
in die regionale Gesundheitsversorgung und 
beteiligen sich während den ersten fünf Jahren 
an den Aufbaukosten mit CHF 300’000. 

 

Das Spital bildet weiterhin das Rückgrat der 
hausärztlichen Grundversorgung und den 
schulärztlichen Dienst. 

 

Der jährlich wiederkehrende Beitrag des 
Kantons Bern in der Höhe von CHF 2.0 Mio. 
muss alle vier Jahre durch den Grossen Rat (als 
Verpflichtungskredit) genehmigt werden. 
Dieses politische Prozedere wird auch in 
anderen Bereichen, wie z. B. bei Subventionen 
in der Landwirtschaft angewendet. Es besteht 
keine Gewähr, dass der Grosse Rat diesen 
Betrag auch später weiterhin beschliessen wird.  

 

Die älter werdende Bevölkerung verfügt über 
einen wohnortsnahen Zugang zu einem 
Akutspital und hat einen Ansprechpartner bei 
Gesundheitsfragen, welcher die Koordination 
an den Schnittstellen zwischen Akutspital, 
Alterswohnen und Spitex optimal und effizient 
aufeinander abstimmen kann. Der 
Koordinationsaufwand wird für die Bevölkerung 
und die Leistungserbringer reduziert. 

 

Status der Versorgungsnotwendigkeit ist keine 
Garantie dafür, dass ein Spital-Standort 
bestehen bleibt. Andere bedeutende Faktoren 
spielen ebenfalls eine grosse Rolle (z.B. 
Fachpersonalmangel).  

 

Die Existenzgrundlage für das Geburtshaus 
Maternité Alpine ist dank dem Akutspital 
sichergestellt und ermöglicht weiterhin eine 
wohnortsnahe hebammengeleitete Geburts-
hilfe.  

 

Es werden durch den Fachkräftemangel nicht 
genügend Mitarbeitende zur Aufrechterhaltung 
des Spitalbetriebes und der Grundversorgung 
gefunden. Die GSS ist als Arbeitgeberin im 
Simmental und Saanenland noch nicht etabliert. 

 

Die Region nimmt die Führung der eigenen 
integrativen Gesundheitsversorgung durch die 
GSS in die Hand und kann unter der 
Voraussetzung, dass das Gesundheitsfach-
personal gefunden wird, neue bedarfsgerechte 
Gesundheitsangebote prüfen, entwickeln und 
einführen.  

 

Kooperationspartner für stationäre Spitalleis-
tungen werden nicht gefunden. Der 
Businessplan lässt sich deshalb nicht 
realisieren. 

Das Spital bildet als anerkannte 
Weiterbildungsstätte weiterhin Assistenzärzte 

Die Umsetzung des integrierten Gesundheits-
netzes Simme Saane erfordert unerwartet hohe 
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aus, welche für die Region und die 
hausärztliche Grundversorgung gewonnen 
werden können. 

 

betriebsnotwendige Investitionskosten (u. a. 
Spitalneubau und Informatik). 

Der Zusammenschluss ermöglicht die 
Erschliessung erweiterter Synergiepotenziale, 
wie in der Ausbildung von Pflegefachpersonen 
auf HF-Stufe. 

 

Die Übergangsphase in der bestehenden 
Spitalinfrastruktur blockiert Synergiepotenziale 
(hohe Vorhalteleistungen). 

Die Diversifikation sichert die langfristige 
Existenzgrundlage der medizinischen und 
pflegerischen Grundversorgung im Simmental 
und Saanenland. 

 

Vorgeschichten (z.B. Schliessung der Gebur-
tenabteilung) belasten den Transformations-
prozess. 

 

Das Simmental und Saanenland und deren 
Gesundheitsakteure sprechen in der 
Gesundheitspolitik mit einer Stimme. 

 

Konkurrenzierende Angebote gefährden das 
Gesundheitsnetz Simme Saane (z.B. Privat-
Spitex, international ausgerichtete Kliniken, 
etc.) 

Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und volkswirt-
schaftliche Wertschöpfungskette bleiben in der 
Region erhalten.  

 

Der Grosse Rat lehnt die Unterstützung mit 

Bürgschaften und Darlehen ab. In diesem Fall 

kann das Gesundheitsnetz Simme Saane aus 

finanziellen Gründen nicht realisiert werden. 

Die geplanten Investitionen tragen zusätzlich 
zur regionalen Wertschöpfung bei – auch für 
das regionale Gewerbe. 

 

Der Spitalaltbau kann unerwartet bspw. aus 

technischen Gründen nicht bis zur 

Fertigstellung des Neubaus betrieben werden. 

Die Standortattraktivität für Tourismus, 
Zweitwohnungsbesitzer und Fachpersonen 
bleibt erhalten und generiert zusätzliche 
Wertschöpfung. 

 

-- 

Durch Sicherstellung der stationären 
Notfallversorgung vor Ort kann die Region 
Simmental und Saanenland unter 
verschiedenen stationären Anbietern von 
spezialisierten Leistungen auswählen und ist 
nicht abhängig vom geographisch 
nächstliegenden Spital. 

-- 
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5.9. Finanzielle Risiken für die Gemeinden 

Trägerin des integrierten Versorgungsmodells Gesundheitsnetz Simme Saane mit dem Spital ist die 
GSS. In der finanziellen Verantwortung für das Projekt steht somit die GSS. Die GSS ist eine 
privatrechtliche Aktiengesellschaft, deren Aktionärinnen die Gemeinden der Region Simmental und 
Saanenland sind. Die Gemeinden müssen als Aktionärinnen bei finanziellen Verlusten der 
Aktiengesellschaft kein zusätzliches Kapital in die Aktiengesellschaft nachschiessen. Die 
Gemeinden haften damit nur mit ihrem Einsatz für ihre Aktienbeteiligung. Sollte die GSS infolge 
fehlender Finanzierbarkeit des Projekts des integrierten Versorgungsmodells Gesundheitsnetz 
Simme Saane mit einem Spital in finanzielle Schwierigkeiten geraten, so trägt bei einem Konkurs 
der Kanton Bern im Rahmen seiner Bürgschaften und des allfälligen Kreditausfalls das finanzielle 
Risiko. Denn bei einer Konkurseröffnung fallen die Kreditzusagen der Gemeinden ab dem Zeitpunkt 
der Konkurseröffnung dahin. 
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6. Alternative: Ambulantes Gesundheitszentrum 

Wird die vorliegende Vorlage von der Stimmbevölkerung abgelehnt, soll das Akutspital in ein 
ambulantes Gesundheitszentrum umgewandelt werden. In diesem Fall ist die GSS weiterhin 
bestrebt, erweiterte Zusammenarbeitsformen zu entwickeln und Synergiepotenziale zwischen einem 
ambulanten Gesundheitszentrum, den Betrieben des Alterswohnens im Obersimmental und im 
Saanenland sowie der Spitex Saane-Simme zu erschliessen. Die integrierte Versorgung gilt 
weiterhin als oberstes Ziel. 
 
Das ambulante Gesundheitszentrum ist in der medizinischen Grundversorgung engagiert. Dieses 
kooperiert und sucht Synergien mit allen in der Region tätigen Haus- und Fachärzten. Zusätzlich 
wird die Rettungskette in der Region verstärkt. Diese Finanzierung erfolgt durch die GSI. 

6.1. Auswirkung durch die Umwandlung in ein ambulantes Gesundheitszentrum 

Die Auswirkungen einer solchen Entwicklung können nicht abschliessend beurteilt werden. Ein 
Abbau der wohnortsnahen medizinischen Versorgung wird aber unumgänglich sein:  

• Die Bevölkerung und die Gäste haben keinen Zugang zu einer wohnortsnahen Notfallstation 
mit stationärer oder ambulanter Nachversorgung während 365 Tagen über 24 Stunden. 

• Operationen mit einer stationären Nachversorgung werden nicht mehr möglich sein. 

• Hebammengeleitete Geburtshilfen werden nicht mehr möglich sein. 

• Patiententransporte nach Thun werden zunehmen. In diesem Zusammenhang sind direkte4 
und indirekte Kosten zu Lasten der Patienten, der Angehörigen und der Arbeitgeber zu 
erwarten.  

• Mindestens 60 Arbeitsplätze gehen am Spital Zweisimmen verloren. 

• In der Region geht Wertschöpfung durch die Nachfrage vom Spital Zweisimmen nach Gütern 
und Dienstleistungen verloren. 

 
Dank der Nachfrage von Spitälern nach Gütern und Dienstleistungen entstehen auch in anderen 
Wirtschaftszweigen Arbeitsplätze und Wertschöpfung. In einer Studie vom März 2023 untersuchte 
das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK-Economics im Auftrag des Bündner Spital- und 
Heimverbands diese Effekte5. Für den Kanton Bern gibt es keine vergleichbare Studie. 
 
Ungewiss sind die Folgen für die hausärztliche Versorgung. Die Zusatzbelastung für die 
niedergelassenen Hausärzte wird zunehmen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass sich 
der bereits akute hausärztliche Fachkräftemangel weiter zuspitzen wird. 
  

 
4 Bei Krankheit zahlt die Grundversicherung nur 50% der Kosten. Im Falle eines Patiententransportes, ist der jährlich 
maximale Beitrag CHF 500.–. Im Falle einer Rettung, ist der jährlich maximale Beitrag CHF 5’000.–. 
5 BAK-Economics (2023). Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Institutionen des Bündner Spital- und Heimverband. 
https://www.bsh-gr.ch/wp-content/uploads/2023/03/Die-volkswirtschaftliche-Bedeutung-der-Institutionen-des-
Buendner-Spital-und-Heimverbands.pdf 
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6.2. Chancen und Risiken ambulantes Gesundheitszentrum 

 

Chancen Risiken 

Keine Verantwortung der Region für den 
stationären Spitalbetrieb in einem heraus-
fordernden Umfeld. 

Die Gemeinden müssen zur Aufrechterhaltung 
der regionalen, ambulanten Grundversorgung 
trotzdem einen jährlichen Beitrag in noch 
unbekannter Höhe leisten, haben aber den 
stationären Versorger verloren. 

Möglicherweise eine Stärkung der 
Rettungskette mit rascherem Zugang zu einem 
Spital (jedoch nicht zentral in der 
interessierenden Versorgungsregion gelegen), 
das auch spezialisiertere Leistungen anbietet. 

 

Zur Sicherstellung der stationären Notfallver-
sorgung ist die Region abhängig vom 
geographisch nächstliegenden Spital. 

Der Zusammenschluss kann erweiterte 
Synergiepotenziale ermöglichen, um die 
einzelnen Gesundheitsakteure finanziell zu 
entlasten. 

 

Die Bevölkerung und die Gäste haben keinen 
Zugang mehr zu einer wohnortsnahen 
Notfallstation mit stationärer oder ambulanter 
Nachversorgung während 365 Tagen über 24 
Stunden. 

 

Die älter werdende Bevölkerung verfügt über 
einen Ansprechpartner bei Gesundheitsfragen, 
welcher die Koordination an den Schnittstellen 
zwischen ambulantem Gesundheitszentrum, 
Alterswohnen und Spitex optimal und effizient 
aufeinander abstimmen kann. Der 
Koordinationsaufwand wird für Bevölkerung 
und Leistungserbringer reduziert. 

 

Die regionale Gesundheitsversorgung, insbe-
sondere die hausärztliche Versorgung, verliert 
das Spital als Rückgrat. 

 

-- Das Geburtshaus Maternité Alpine muss den 
Betrieb einstellen. Eine wohnortsnahe, 
hebammengeleitete Geburtshilfe wird nicht 
mehr möglich sein. 

 

-- 

 

Es werden durch den Fachkräftemangel nicht 
genügend Mitarbeitende zur Aufrechterhaltung 
des ambulanten Gesundheitszentrums 
gefunden. 

 

-- Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und volkswirt-
schaftliche Wertschöpfungskette gehen in der 
Region verloren. 
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-- 

 

Die Standortattraktivität für Tourismus, 
Zweitwohnungsbesitzer und Fachpersonen 
reduziert sich markant. 

 

-- Kanton Bern finanziert die zusätzliche 
Rettungskette nicht. 

 

 

Interessenabwägung 
Nicht nur für das Spital, sondern auch für Alters- und Pflegeheime sowie die Spitex stellen die 
vielfältigen und komplexen Entwicklungen im Gesundheitswesen grosse Herausforderungen dar. 
Der zunehmende Fachkräftemangel, die demographische Entwicklung, der Druck auf 
Leistungserbringende aufgrund steigender Gesundheitskosten und die zunehmende Digitalisierung 
sind seit Jahren anhaltende Entwicklungen, welche alle Gesundheitsakteure gleichermassen 
fordern. Hinzu kommt, dass die Region einen Anstieg der älteren Bevölkerungsgruppe (über 65 
Jahre) aufweist. Mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung nimmt auch die Multimorbidität 
sowie der Anteil der chronisch erkrankten Patienten zu. Dadurch entsteht ein erhöhter 
Versorgungsbedarf. Es werden zukünftig mehr geriatrische und internistische 
Versorgungsleistungen benötigt. Die Anforderungen an die Koordination der Leistungserbringer 
werden steigen. Einem integrierten Versorgungsmodell, wie es das Gesundheitsnetz Simme Saane 
vorsieht, kommt dadurch eine hohe Bedeutung zu.  
 
Die hausärztliche Grundversorgung ist aufgrund der Praxisaufgabe von mehreren Hausärzten akut 
gefährdet (Bsp. Saanenland ab 1. Juli 2023 noch 160 Stellenprozente für 8'000 Einwohner). 
Gespräche mit möglichen Interessenten für Praxisnachfolgelösungen zeigen, dass Hausärztepraxen 
ohne Unterstützung durch ein naheliegendes Akutspital kaum mehr auskommen. Die 
Grundversorgung der Bevölkerung in der Region ist ohne hausärztliche Versorgung und ohne 
Akutspital deutlich gefährdet. Eine drohende Unterversorgung in der Region hätte sowohl für die 
Bevölkerung, die Volkswirtschaft als auch für den Tourismus sehr negative Auswirkungen. 
 
Beiden Varianten, das integrierte Gesundheitsnetz Simme Saane mit einem Akutspital und das 
ambulante Gesundheitszentrum, weisen Vor- und Nachteile für die Region auf. Wobei sich der 
bereits vorherrschende Fachkräftemangel im Gesundheitswesen (z.B. Hausarztversorgung), im 
Gewerbe oder in der Dienstleistungsbranche ohne Spital weiter akzentuieren könnte. Die 
Auswirkungen einer Gesundheitsversorgung ohne Spital birgt auch volkswirtschaftliche Nachteile. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass der entstehende Verlust von Wertschöpfung auch zu 
tieferen Steuereinnahmen führt und Auswirkungen auf die Standortattraktivität als Lebensraum und 
Tourismusregion entstehen. 
 
Das Gesundheitsnetz Simme Saane legt den Grundstein für eine nachhaltige, zugängliche und 
finanzierbare Gesundheitsversorgung in der Region. 
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Vergleich der Varianten 
 

Regionale Gesundheitsversorgung Gesundheitsnetz 

Simme Saane  

(mit Spital) 

Ambulantes 

Gesundheitszentrum 

(ohne Spital) 

Medizinisches Leistungsangebot   

Notfall (7 x 24 Std.) mit stationärer Nachversorgung X  

Notfall (7 x 24 Std.) mit ambulanter Nachversorgung X  

Stationäre Grund- und Unfallversorgung X  

Ambulante Grundversorgung und Spezialsprechstunden X X 

Geburtshilfe X  

   

Medizinisches Ausbildungsangebot   

Stationäre und ambulante Aus- und Weiterbildung in 

medizinischen Berufen 

X  

Aus- und Weiterbildung in pflegerischen und nicht-

medizinischen Berufen 

X X 

   

Strategische Steuerung   

Gemeindeautonomie in der Gestaltung der Spital- und 

Gesundheitsversorgung 

X  

   

Kosten pro Jahr (in CHF)   

Leistungsbeitrag z. L. der Bevölkerung pro Jahr 1'500’000  (noch unbekannt) 

   

Verlust Arbeitsstellen   

Schätzung: erwarteter Verlust der Arbeitsstellen in 

Vollzeitstellen 

5 60 
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STELLUNGNAHME UND ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Stellungnahme Gemeinderat Gsteig 
 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der 7 Gemeinden im Obersimmental und Saanenland sind 
zur Beantwortung einer eigentlich einfachen Frage aufgefordert. Doch so einfach ist sie leider nicht 
zu beantworten! 

Obwohl auch der Gemeinderat grösstes Interesse an einer guten Gesundheitsversorgung hat, kann 
er heute den Bürgerinnen und Bürgern nicht mit voller Überzeugung eine Zustimmung empfehlen. 

Der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer der GSS haben unter hohem Zeitdruck grosse Arbeit 
geleistet und bemerkenswerte Verhandlungsergebnisse erzielt. Dafür gebührt ihnen grosser Dank 
und Anerkennung. Dennoch sind noch einige Fragen unbeantwortet und gegenüber den 
vorausgesagten Zukunftsprognosen besteht noch eine gewisse Skepsis. Nicht zuletzt auch 
bezüglich dem erst kurzfristig vom Kanton Bern erteilten Prüfungsauftrag, ob das Pays d’Enhaut 
allenfalls in das Projekt des integrierten Gesundheitsnetzes Simme Saane eingegliedert werden 
könnte. 

Aber ist das «Dafür» oder «Dagegen» bei Kantonalen und Eidgenössischen Vorlagen nicht oftmals 
Standard, wo man zum Teil erst Jahre später die Konsequenzen eines «Ja» erkennen kann? Viele 
Berechnungen, Szenarien und Businesspläne beruhen teilweise auf Annahmen, so wie bspw. auch 
das Budget einer Gemeinderechnung. Ob es tatsächlich so eintrifft, weiss zum 
Abstimmungszeitpunkt niemand. Erst später werden entweder die ehemaligen Befürworter oder 
Gegner mit Genugtuung sagen: «Ich habe es ja immer gewusst!» 

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Im vorliegenden Projekt muss sich jeder die Frage 
stellen: «Ist mir das lokale Gesundheitswesen mit einem Spital in Zweisimmen so viel wert, dass die 
Gsteiger Gemeindekasse bei einer Realisierung dieses Projekts jährlich mit ca. CHF 65.00 pro 
Person belastet wird? Oder hypothetisch vielleicht sogar das Doppelte, falls sich der Betrieb nicht 
so positiv entwickeln sollte? 

Sie allein entscheiden! Der Gemeinderat wird sich bei einer Zustimmung dafür einsetzen, dass 
spätestens bei Baubeginn eines neuen Spitals die heute noch offenen Fragen verbindlich 
beantwortet sein werden. 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) 
 
Der Finanzhaushalt der Gemeinde Gsteig würde jährlich mit knapp 0,5 Steueranlagezehntel 
belastet. Die Steueranlage müsste allenfalls entsprechend angepasst werden. 
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WEITERES VORGEHEN / TERMINE 
 

28. März 2023 Zustellung der politischen Geschäfte an die 
Gemeinderäte der Aktionär-Gemeinden 

 

April/Mai Beratung / Beschlussfassung in den Gemeinderäten 

 

19. April 2023 

1. Mai 2023 

Öffentliche Informationsveranstaltungen 

 

 

10. Mai 2023 Definitiver Beschluss des Gesamtregierungsrates 
bezüglich Unterbreitung eines Antrags zur finanziellen 
Unterstützung an den Grossen Rat. 

 

Mai/Juni Gemeindeversammlungen: 

Gsteig:  12.5.2023 

Boltigen:  30.5.2023 

Saanen:  9.6.2023 

Lauenen:  9.6.2023 

Lenk:  13.6.2023 

Zweisimmen:  16.6.2023 

St. Stephan:  Datum noch nicht bekannt 

 

4. – 14. September 2023 Beschluss Grosser Rat bezüglich finanzieller 
Unterstützung an das integrierte Gesundheitsnetz Simme 
Saane AG 
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Abstimmungsfrage für die Stimmberechtigten der Gemeinde Gsteig: 

 

Wollen Sie sich im Rahmen des regionalen Verteilschlüssels mit einem jährlich wiederkehrenden 

Beitrag in der Höhe von CHF 51‘701.00 an die insgesamt 1,5 Mio. Franken nicht gedeckten Kosten 

für Vorhalte- und Netzwerkleistungen des integrierten Gesundheitsnetzes Simme Saane mit einem 

Akutspital beteiligen, um damit eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in der Region 

sicherzustellen? 

 

Damit verbunden ist auch die Bewilligung eines Verpflichtungskredits von total CHF 57‘445.00 für 

die Ausrichtung jährlich wiederkehrender Beiträge von CHF 11‘489.00 für die Jahre 2024 bis 2028 

an die Gesundheit Simme Saane AG für den Aufbau und die Entwicklung des integrierten 

Gesundheitsnetzes von jährlich CHF 300‘000.00. 

An eine Zustimmung ist die Bedingung geknüpft, dass alle Gemeinden aus der Region 

Obersimmental und Saanenland dieser Vorlage zustimmen und der Grosse Rat des Kantons Bern 

in der Herbstsession vom 4. bis 14. September 2023 sowohl eine Bürgschaft über 20 Mio. Franken 

als auch ein Darlehen von 7,0 bis 12,05 Mio. Franken zugunsten der GSS bewilligt. 
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Erläuterungen zu Traktandum 3  

 

Wasserversorgung Gsteig-
FeutersoeyWasser 
 

Weil sich die Trinkwasser-Hauptleitung im 

Gebiet Saali, Gsteig in einem schlechten 

Zustand befindet, hat der Gemeinderat auf 

Antrag der Wasser-, Abwasser- und 

Kehrichtkommission (WAK) beschlossen, das 

Ingenieurbüro Ryser auf der Basis ihrer 

eingereichten Honorar-Offerte mit der 

Ausarbeitung eines Projekts für den Ersatz der 

Trinkwasserleitung Saali zu beauftragen. 

 

Die Trinkwasser-Hauptleitung im Gebiet Saali 

vom bestehenden Pumpenschacht bis zum 

Reservoir besteht aus Faserzement-Rohren 

(Eternit-Rohren). Die betrieblichen Erfahrungen 

 

 

 

 

 

 

 

der Wasserversorgung zeigen, dass sich 

aufgrund von Geländeverschiebungen im 

Gebiet Saali/Zunderlade seit 2020 viele 

Leitungsbrüche ereigneten. Die Faserzement-

leitung wurde an den Muffen entweder zusam-

mengestaucht oder auseinandergezogen, was 

diverse Lecks zur Folge hatte. 

 

Um die wiederkehrend auftretenden Probleme 

infolge der Leitungsbrüche zu beseitigen, soll 

die bestehende Leitung, welche ihre 

Nutzungsdauer erreicht hat, ersetzt werden.  

In dem vom Ingenieurbüro ausgearbeiteten 

Bauprojekt wurde der mögliche Leitungsverlauf 
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detailliert abgeklärt und die anfallenden Kosten 

berechnet. 

 

Projektbeschrieb 

Die bestehende Trinkwasserleitung wird ab 

dem Pumpenschacht bis zum Reservoir 

komplett durch eine neue Trinkwasserleitung 

mit einer angepassten Leitungsführung ersetzt. 

Bis auf die Strassenquerungen befindet sich 

der Leitungsbau im Feld/Wiese. Verlegt wird ein 

Polyethylen-Rohr PE100-RC GEROfit PN 16 d 

160/130.8 mm (Schutzmantelrohr). 

Ebenfalls werden die zwei Strassenquerungen 

Chrinestrasse und Saaligräbli im grabenlosen 

Verfahren mit Spülbohrungen mit einer Länge 

von ca. 55 und 75 m ausgeführt. 

 

Heute sind 8 Hausanschlüsse an der zu 

ersetzenden Leitung angeschlossen. Die neuen 

Hausanschlüsse werden mittels Anbohr-

schieber auf die neue Leitung angebohrt. Die 

Kosten sind im Kostenvoranschlag (KV) nicht 

eingerechnet und werden an die Hauseigen-

tümer weiterverrechnet. Gemäss Wasserver-

sorgungsreglement tragen die Hauseigentümer 

die Kosten für den Hausanschlussschieber und 

die Hauszuleitung selbst. 

 

Zwei Hydranten inkl. Hydranten-Unterteil 

werden altershalber ersetzt. Die Standorte der 

Hydranten werden überprüft und allenfalls 

optimiert. 

 

Für den KV wurden nebst den Kosten für die 

Trinkwasserleitung auch die Verlegung eines 

Kabelschutzrohres (de/di 72/60 mm) 

berücksichtigt. Es wird auf der gesamten Länge 

vom Reservoir bis zum Pumpenschacht ein 

neues Signalkabel eingezogen. 

Es sind Kabelschächte vorgesehen. Diese 

kommen im Bereich von Wiesland zu liegen, 

werden eingemessen und sind zugänglich. 

 

Kostenvoranschlag 

Es wird mit Kosten von Fr. 430‘000.00 inkl. 

MWSt. gerechnet. 

Gemäss neuem Wasserversorgungsgesetz 

kann für den Ersatz von Leitungen in den 

Versorgungsgebieten ohne Kalibererwei-

terungen nicht mehr mit Beiträgen aus dem 

Trinkwasserfonds gerechnet werden. Für den 

Ersatz von Hydranten, die älter als 30 Jahre 

sind, können Beiträge von Fr. 3‘000.00 pro 

Hydrant erwartet werden. 

 

Antrag: 

 

Der Gemeindeversammlung wird für den Ersatz 

der Trinkwasserleitung Saali die Bewilligung 

eines Verpflichtungskredits von Fr. 430‘000.00 

beantragt. 
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Traktandum 4  

 

Verschiedenes  
 

Sie haben das Wort …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktandum 5 

 

Sportler-Ehrung  
 

Unter diesem Traktandum wird die Ehrung 

von herausragenden Leistungen aus den 

Bereichen 

 

Sport, Kultur, Beruf und Innovation 

des Jahres 2022 

 

durchgeführt. 

 

Die Ehrungen unterstehen bestimmten 

Richtlinien, welche im Internet unter 

www.gsteig.ch (Verwaltung/Reglemente) 

heruntergeladen werden können. 

 

Anmeldungen sind schriftlich bis spätestens 

am Freitag, 28. April 2023 bei der 

Gemeindeverwaltung Gsteig einzureichen. 
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Bericht über das zweite Geschäftsjahr der Hotel Restaurant Bären Gsteig GmbH 
 
Geschätzte Einwohner und Einwohnerinnen von Gsteig und Feutersoey 
 
Bereits dürfen wir Sie über das zweite Geschäftsjahr informieren. Nachdem das erste Geschäftsjahr stark 
unter den Auswirkungen der Pandemie gestanden hatte, können wir auf ein beinahe normales Jahr 2022 
zurückblicken, in welchem die letzten Corona-Restriktionen Ende Februar aufgehoben wurden.  
 
Das Personal wurde durch die deutlich höheren Umsätze und Frequenzen im ersten Geschäftsjahr stark 
belastet, so dass wir uns für das zweite Geschäftsjahr personell verstärken mussten, um die Arbeiten in 
erträglichem Mass bewältigen zu können. Die Personalsituation bleibt trotzdem herausfordernd und es ist 
schwierig, alle Stellen optimal zu besetzen.  
Wie die monatlichen Umsätze zeigten, konnten auch im zweiten Geschäftsjahr erfreulicherweise laufend 
mehr Gäste im Restaurant und im Hotel verzeichnet werden. Wir durften Weihnachtsessen und Bankette für 
Firmen servieren und zahlreiche Vereins- und Familienfeste wurden im Bären gefeiert. 
 
Zum regen Betrieb haben auch die verschiedenen Jubiläumsaktivitäten beigetragen, welche zelebriert 
wurden, weil der Bären seit 200 Jahren im Besitz der Gemeinde Gsteig ist. Diese starteten mit dem 
Nostalgie-Skirennen auf dem Heiti bei allerschönstem Wetter. Die vielen originellen verkleideten 
Teilnehmer*innen wurden vom zahlreichen Publikum reichlich beklatscht. Dem gemütlichen Rennen folgte 
ein ebenso gemütlicher Abend im Bären mit einem feinen Nostalgie-Nachtessen und volkstümlicher 
Unterhaltung. Es folgte der Plauschjass – die erfreulich vielen Teilnehmer*innen füllten das Restaurant und 
die Fürgruebe. Es wurde gemütlich um Ruhm und Ehre gejasst. Bei wiederum wunderbarem Sommerwetter 
durften wir das Jubiläums-Wochenende durchführen, welches für Gross und Klein sowie Jung und Alt etwas 
zu bieten hatte und dementsprechend viele Leute mobilisierte, welche mit Freude das 200-Jahr-Jubiläum 
feierten. Beendet wurde das erfolgreiche Jubiläumsjahr mit einem „Wine & Dine with Comedy“ Abend, an 
welchem die Gäste in der Bärenstube mit Gaumenfreuden und lustigen Einlagen der Alpekomedi verwöhnt 
wurden. 
 
Um die Preiserhöhungen für Energie und Lebensmittel zu kompensieren, mussten wir im vergangenen 
Dezember die Preise leicht anpassen.  
Nachdem im ersten Geschäftsjahr noch ein kleiner Verlust von CHF 4‘311.68 resultierte, können wir das 
zweite Geschäftsjahr bereits mit einem, wenn auch nur kleinen, Gewinn von CHF 1‘326.05 abschliessen. 
Nach diesen ersten zwei Jahren haben wir uns Gedanken über weitere Optimierungen des Betriebes 
gemacht, um die Rentabilität zu verbessern. Dies ginge am einfachsten, indem die Öffnungszeiten, wie bei 
etlichen Gasthäusern, stark reduziert würden. Vor allem der Vormittag während der Winterzeit ist sehr 
schwach besucht. Da aber der Bären ein Treffpunkt sein soll für die Einwohner*innen der Gemeinde und 
Gäste, tun wir uns noch schwer mit diesem Gedanken und haben vorerst andere Massnahmen beschlossen. 
Das dritte Geschäftsjahr hat sich in den ersten Monaten bereits erfreulich entwickelt und wir sind 
zuversichtlich, dass wir auch im dritten Jahr ein positives Resultat erzielen können. 
 
Im Namen der strategischen Geschäftsführung möchte ich an dieser Stelle der ganzen Bären-Crew, aber 
speziell natürlich den operativen Geschäftsführerinnen ganz herzlich danken für ihr grosses Engagement 
und die grosse Flexibilität.  
 
Dass der Bären bereits nach zwei Jahren unter Führung der gemeindeeigenen GmbH wieder so gut 
funktioniert und frequentiert wird und ein positives Resultat erzielt, das hätten die Wenigsten von uns 
erwartet.  Dieses Resultat motiviert und mit Freude und Dankbarkeit blicken wir auf die ersten zwei Jahre 
zurück. Für das laufende Jahr sind wir zuversichtlich und danken im Namen der Hotel Restaurant Bären 
Gsteig GmbH allen, die den Bären immer wieder besuchen. 
 

Simon Graa 
Vorsitzender der Geschäftsführung 

 
 

Für Fragen und weitergehende Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter: 
Telefon: 033 755 14 82 oder 3785.graa@bluewin.ch 

mailto:3785.graa@bluewin.ch

